
Leitsatz zu Beschluss 21-78 

 

 

Entscheidungserhebliche Normen: 

§ 1 Abs. 4 RPW 

 

1. Die Verpflichtung eines Wettbewerbsteilnehmers zur Wahrung der Anonymität der 

Wettbewerbsarbeit verbietet nicht grundsätzlich einen bereits veröffentlichten Entwurf 

nahezu unverändert (erneut) in einen Wettbewerb einzubringen. 

 

2. Solange während der Preisgerichtssitzungen oder der Bewertung der Wettbewerbsarbeiten 

die Identität des Bieters nicht offenkundig wird, bleibt die Anonymität der Wettbewerbsarbeit 

gewahrt. Dies gilt auch, wenn einzelnen Mitgliedern des Preisgerichts die Ähnlichkeit der 

Wettbewerbsarbeit mit einer bereits bekannten Arbeit auffällt, solange die Grenze zur 

Befangenheit nicht überschritten wird. 

 

3. Die Protokolle der Vorbesprechung des Preisgerichts und der Preisgerichtssitzung haben 

negative Beweiskraft. Wird darin nicht erwähnt, dass über eine für die Durchführung des 

Wettbewerbs bedeutsame Sache gesprochen oder diskutiert wurde, so ist davon auszugehen, 

dass ein Austausch darüber auch nicht stattfand. 


